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Klimaschutz im EU-Haushalt: Aktualisierung 2022
In dieser Studiei wird die im Juli 2020 veröffentlichte vorherige Studie mit dem Titel 
„Documenting climate mainstreaming in the EU budget – Making the system more transparent, 
stringent and comprehensive“ ii  (Dokumentierung der durchgängigen Berücksichtigung des 
Klimaschutzes im EU-Haushalt – Das System transparenter, strenger und umfassender gestalten) 
überprüft und aktualisiert. Sie bietet einen Überblick über die Methoden, die die Europäische 
Kommission zur Verfolgung der Ausgaben für Klimaschutz und biologische Vielfalt anwendet, 
mit einer kritischen Bewertung der methodischen Stärken und Schwächen. Darin werden der 
Rechtsrahmen für den Programmplanungszeitraum 2021-2027 und der Ansatz der 
Kommission geprüft, mit dem sichergestellt werden soll, dass das Ziel für 
Klimaschutzausgaben erreicht wird. In der Studie werden auch Ziele und Empfehlungen für 
die Umsetzung der Interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) vorgeschlagen.  

Hintergrund  
Angesichts des Tempos des Klimawandels und des Verlusts an biologischer Vielfalt, die in den letzten zehn Jahren in 
Europa zu beobachten waren, wurde der durchgängigen Berücksichtigung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Erhaltung der biologischen Vielfalt im EU-Haushalt im Zeitraum 2021-2027 Vorrang eingeräumt. Im Grünen Deal werden 
spezifische Ziele in diesen Bereichen festgelegt, und der Mehrjährige Finanzrahmen (MFR) 2021-2027 sieht eine 
erweiterte finanzielle Unterstützung für beide Ziele vor. Für den Zeitraum 2021-2027 hat sich die EU verpflichtet, 

mindestens 30 % der Gesamtausgaben, einschließlich „Next 
Generation EU“ (NGEU), für den Klimaschutz aufzuwenden, 
während der Anteil der MFR-Mittel für die Verbesserung der 
biologischen Vielfalt im Jahr 2024 7,5 % betragen muss und in 
den Jahren 2026 und 2027 auf 10% steigt.   

Die verschiedenen Fonds und Instrumente der EU tragen mit 
spezifischen Zielen zu den Klimaschutzverpflichtungen bei. 
Diese reichen von 30 % (Europäischer Fonds für regionale 
Entwicklung) bis 100 % (LIFE). Für die GAP müssen die 
Klimaschutzausgaben mindestens 40 % (35 % beim ELER) 
betragen. Im Zeitraum 2014-2020 leistete die GAP mit einem 
Anteil von 50 % bzw. 75 % der entsprechenden Ausgaben den 

größten Beitrag zu den Zielen des Klimaschutzes und der biologischen Vielfalt. 

Weitere Elemente, die die durchgängige Berücksichtigung der Umweltbelange im EU-Haushalt unterstützen, wurden im 
neuen Programmplanungszeitraum im Einklang mit dem politischen Rahmen eingeführt. Insbesondere ist nach dem 
Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ (Do No Significant Harm, DNSH) eine Klima- und 
Umweltverträglichkeit von Infrastrukturinvestitionen in allen EU-Fonds erforderlich. Dadurch sollte die Finanzierung von 
Maßnahmen mit negativen Auswirkungen auf die Umwelt verhindert werden.  

Wichtige Feststellungen 
Die Kommission führte die Verfolgung der Ausgaben für Klima, biologische Vielfalt und saubere Luft im Rahmen des MFR 
2014-2020 über das Rio-Marker-System der OECD durch. Für den MFR 2021-2027 hat sie ihre Methodik gestärkt, indem 
sie das dreistufige System der Rio-Marker mit kohärenten Maßnahmen im gesamten EU-Haushalt bestätigt und 
gleichzeitig die Einstufung von Maßnahmen, die sich voraussichtlich positiv auf das Klima auswirken werden, erweitert 
hat. Darüber hinaus wurden einige Anpassungen des OECD-Ansatzes vorgenommen, um besser auf spezifische EU-
Politiken zu reagieren, indem je nach Art der unterstützten Maßnahme 0 %, 40 % und 100 % vergeben wurden. Die 
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Methodik für die Verfolgung der Ausgaben für den Klimaschutz und die biologische Vielfalt im Rahmen der MFR-Fonds 
2021-2027 weist Stärken und Schwächen auf, von denen viele bereits in der vorangegangenen Studie hervorgehoben 
wurden.  

Die Hauptstärke besteht darin, dass das Kennzeichnungssystem einfach und für die an der Mittelverwaltung 
beteiligten Akteure relativ leicht verständlich ist. Auch zielt die Methodik auf erwartete Ergebnisse ab und nicht nur 
auf erklärte Ziele, und weist Klima- und Umweltkoeffizienten umfassend und systematisch zu. Die Liste der 
nachverfolgten Interventionen ist detaillierter geworden, und die Verfolgung grüner Ausgaben in der Aufbau- und 
Resilienzfazilität wird durch die Zuweisung grüner Anleihen und die Berichterstattung über die Auswirkungen von NGEU 
ergänzt. Vor allem werden mit der Einführung der Taxonomie-Verordnung und der Anwendung des Grundsatzes der 
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen Fragen aus dem vorangegangenen Finanzierungszeitraum 
angegangen, z. B. die negativen Auswirkungen einiger aus dem EU-Haushalt unterstützter Maßnahmen. 

Dennoch bestehen Schwachstellen bei verschiedenen Aspekten der verwendeten Methodik, mit Ex-ante- und Ex-post-
Auswirkungen: Die Skala für Klima- und Umweltkoeffizienten ist nach wie vor begrenzt (nur 0 %, 40 % und 100 %), 
wobei weder für Beiträge zu anderen Umweltzielen noch für potenzielle Kompromisse zwischen Klima- und 
Umweltauswirkungen klare Bewertungsmechanismen bestehen. Die Taxonomie muss noch fertiggestellt werden, es 
gibt weder eine Unterscheidung zwischen den Ausgaben für die Anpassung an den Klimawandel und den Klimaschutz 
noch eine Verbindung zwischen Ex-ante-Koeffizienten und Ex-post-Folgenabschätzungen. Am wichtigsten ist vielleicht, 
dass ein quantitatives Ziel für die Ausgaben für die biologische Vielfalt gänzlich fehlt.  

Empfehlungen  
Die wichtigsten Vorschläge für eine bessere Nachverfolgung der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
umfassen die Anforderung von Überwachungsmaßnahmen, die Annahme von Berichterstattungsvorschriften und die 
Umsetzung eines spezifischen Prüfungsansatzes; eine klare Unterscheidung zwischen Anpassungs- und 
Minderungsmaßnahmen würde ebenfalls einen Mehrwert bringen. In Bezug auf die biologische Vielfalt betreffen die 
wichtigsten Anforderungen die Ermittlung spezifischer Ziele auf Fondsebene, die Festlegung von Zwischenmarkern 
(weniger als 40 %), wenn der Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt gering ist, die 
regelmäßige Überwachung der Programmergebnisse und die regelmäßige Überprüfung der Qualität der Ausgaben auf 
Programmebene.  

Einige dieser Empfehlungen, einschließlich unterschiedlicher Ansätze für Marker, können nur bei der Gestaltung des 
politischen Rahmens oder im Rahmen einer Halbzeitüberprüfung umgesetzt werden. Für die Verfolgung des 
Klimawandels wurden die Dachverordnung, die Aufbau- und Resilienzfazilität und die GAP 2023-2027 bereits mit klaren 
Regeln und Koeffizienten veröffentlicht. Es besteht jedoch Raum für Beratungen über die Überwachung der Ausgaben 
und die Berichterstattung, und die Methode zur Verfolgung der Ausgaben für die biologische Vielfalt ist für die meisten 
EU-Fonds noch offen. All diese Elemente sind für die vollständige Umsetzung der Interinstitutionellen Vereinbarung von 
Bedeutung.  

i  Levarlet, F., et al., 2022, Climate Mainstreaming in the EU Budget: 2022 Update, Veröffentlichung für den Haushaltsausschuss, Fachabteilung für 
Haushaltsfragen, Europäisches Parlament, Luxemburg. Verfügbar unter: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/732007/IPOL_STU(2022)732007_DE.pdf  
 

ii  Nesbit, M., al., 2022, Documenting climate mainstreaming in the EU budget (Dokumentierung der durchgängigen Berücksichtigung des 
Klimaschutzes im EU-Haushalt, transparentere, strengere und umfassendere Gestaltung des Systems), Veröffentlichung für den 
Haushaltsausschuss, Fachabteilung Haushaltsfragen, Europäisches Parlament, Luxemburg. Verfügbar unter: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/654166/IPOL_STU(2020)654166_DE.pdf 
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